
 

 

Hauptversammlung der Ekotechnika AG am 9. April 2026 
 

 

 
 
Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 
 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ekotechnika AG, des gebilligten 
Konzernabschlusses einschließlich des Konzern-Lageberichts der Ekotechnika AG und des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 

 

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Ekotechnika AG in der 
Johann-Jakob-Astor-Straße 49, 69190 Walldorf, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und stehen 
im Internet unter https://www.ekotechnika.de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur 
Verfügung. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch kostenlos zugesandt. Zudem werden sie in 
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort vom Vorstand und – was den Bericht des Aufsichtsrats 
angeht – von der Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher erläutert.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorgesehen. 

 

Walldorf, im März 2026 

Ekotechnika AG 
– Der Vorstand –  


